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(3) Der Betriebsdirektor des VEB Grubenlampenwerke 
Zwickau hat innerhalb von 4 Wochen über die Anträge auf 
Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zu entscheiden.

(4) Über die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen ist 
das Informationszentrum für Werkstoffe und ökonomischen 
Materialeinsatz gemäß § 13 Abs. 1 der Anordnung vom 3. De
zember 1976 über das Informationssystem für Werkstoffe und 
ökonomischen Materialeinsatz und den Erlaß staatlicher Ein
satzbestimmungen für Rohstoffe und Materialien zu informie
ren.

§5
Gegen Entscheidungen gemäß § 4 Abs. 3 kann innerhalb von 

2 Wochen nach Zugang über den Leiter des übergeordneten 
Organs (Fondsträger) schriftlich begründete Beschwerde beim 
Minister für Elektrotechnik und Elektronik eingelegt werden. 
Der Minister für Elektrotechnik und Elektronik entscheidet 
innerhalb von 4 Wochen endgültig. Die Entscheidung über die 
Beschwerde ist dem Einreicher schriftlich mitzuteilen und zu 
begründen.

§6
Die Kontrolle über die Einhaltung dieser staatlichen Ein

satzbestimmung obliegt dem Generaldirektor des Kombi
nates VEB Fahrzeugelektrik Ruhla.

§7
(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1984 in Kraft.
(2) Anträge auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung 

gemäß § 3 sind für alle laufenden Entwicklungsaufgaben und 
Importe bis spätestens 2 Monate nach Veröffentlichung der 
Anordnung zu stellen.

Berlin, den 5. Dezember 1983

Der Minister 
für Elektrotechnik und Elektronik

M e i e r

Anordnung Nr. 21 
über die Ermittlung des Nutzens zur 

Vergütung von Neuerungen und Erfindungen
vom 22. Dezember 1983

Gemäß § 30 Abs. 5 der Neuererverordnung vom 22. Dezem
ber 1971 (GBl. II 1972 Nr. 1 S. 1) wird im Einvernehmen mit 
dem Minister der Finanzen folgendes angeordnet:

1 Anordnung (Nr. 1) vom 20. Juli 1972 (GBl. II Nr. 48 S. 550)

§i
Der § 5 Abs. 1 der Anordnung vom 20. Juli 1972 über die 

Ermittlung des Nutzens zur Vergütung von Neuerungen und 
Erfindungen (GBl. II Nr. 48 S. 550) erhält folgende Fassung:

„(1) Die Einsparung von Arbeitszeit ist an der Kostenein
sparung für Grund- und Hilfslohn sowie für Lohnzuschläge 
zu messen. Zu der ermittelten Kosteneinsparung für Grund- 
und Hilfslohn ist ein Zuschlag in Höhe von 70 % hinzuzurech
nen.“

§ 2

Diese Anordnung tritt in Übereinstimmung mit dem Gel
tungsbereich der Verordnung vom 14. April 1983 über den 
Beitrag für gesellschaftliche Fonds (GBl. I Nr. 11 S. 105) für 
die zentralgeleitete Industrie am 1. Januar 1984, für das Bau
wesen am 1. Januar 1985 in Kraft.

Berlin, den 22. Dezember 1983

Der Präsident 
des Amtes für Erfindungs- und Patentwesen

Prof. Dr. H e m m e r l i n g

Anordnung 
über die Aufhebung einer Rechtsvorschrift 

auf dem Gebiet des Bauwesens
vom 9. Dezember 1983

§ 1
Die Anordnung vom 7. April 1972 über die Planung, Pro

jektierung und Ausführung von Anlagen der technischen Ge
bäudeausrüstung (GBl. II Nr. 25 S. 282) wird aufgehoben.

§ 2
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1984 in Kraft.

Berlin, den 9. Dezember 1983

Der Minister für Bauwesen
I. V.: M a r t i n i  

Staatssekretär
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